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Osterreichischer Gewerkschaftsburd 
GEWERKSCHAFT ÖFFENlUCHER DIENST 
Bundessektion Berufsschullehrer 
1010 Wien, Wipplingerstraße 35, Tel. 534441430 DW 

An den 
Präsidenten des 
Österr. Nationalrates 
Parlament 

Dr.-Karl-Renner-Ring 3 
1017 Wien 

I 

�etr;fft G�/fZENTWV)RF 
. --_._H ___ H.-GEI19t} 

Unser Zeichen - bitte anführen 
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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert 
wird; Begutachtungsverfahren 
Zl. 23 0102/4-11/3/96 

Im Bereich der Lehrlings-Freifahrt sollte eine Gleichstellung 
von betrieblicher Ausbildungsstätte und Berufsschulbesuch fest
gehalten werden. 

Vorschlag: § 30 j Abs. 1 lautet: 

DVR:0046655 

"(1) Der Bundesminister ... für die Beförderung der 
Lehrlinge zwischen Wohnung und der betrieblichen 
Ausbildungsstätten sowie die Beförderung der Lehrlinge 
zwischen Wohnung und Berufsschule ersetzt, wenn ... 

Mit freundlichen Grüßen 

:ü r ;::�de<Z:r 
�. Gerhard Ebert 

Vorsitzender 
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